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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 22. Februar
2011 gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I
S. 2585) die Aufstellung des Bebauungsplanes Wa/
18, 8. Änderung „Cleeracker“ beschlossen.
Gleichzeitig wurde gem. § 13 a BauGB in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, die Auslegung
des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB
durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine
Begründung.

Aufgrund dieser Beschlußfassung erfolgt die
öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
planes Wa/18, 8. Änderung „Cleeracker“ mit
Begründung in der Zeit

vom 08. März 2011 bis einschließlich 08. April 2011

zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Planung,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Schwalmtal, Markt
20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden:

montags bis mittwochs von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
sowie
freitags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem
Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht werden.
Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der
Gemeinde Schwalmtal über die fristgemäß vorge-
brachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den
Plan unberücksichtigt bleiben können. Ein Antrag nach
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan
im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt
wird.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus
dem nachstehend abgedruckten Ausschnitt aus der
Deutschen Grundkarte.

Schwalmtal, den 24. Februar 2011

In Vertretung:
gez.: Gather
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Abgrenzung B-Plan
Wa/18, 8. Änderung
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat am 22. Februar
2011 gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I
S. 2585) die Aufstellung des Bebauungsplanes Am/
21, 2. Änderung „Ortsteil Dilkrath“ beschlossen.
Gleichzeitig wurde gem. § 13 a BauGB in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, die Auslegung
des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB
durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan gehört eine
Begründung.

Aufgrund dieser Beschlußfassung erfolgt die
öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
planes Am/21, 2. Änderung „Ortsteil Dilkrath“ mit
Begründung in der Zeit

vom 08. März 2011 bis einschließlich 08. April  2011

zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Planung,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Schwalmtal, Markt
20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden:

montags bis mittwochs von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
sowie
freitags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem
Entwurf des Bebauungsplanes vorgebracht werden.
Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der
Gemeinde Schwalmtal über die fristgemäß
vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Plan unberücksichtigt bleiben
können. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan
im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt
wird.

Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus
dem nachstehend abgedruckten Ausschnitt aus der
Deutschen Grundkarte.

Schwalmtal, den 24. Februar 2011

In Vertretung:
gez.: Gather
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Abgrenzung B-Plan Am/21, 2. Änderung
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Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal

über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem.
§ 3 Abs 1 BauGB für den Bebauungsplan Am/33
„Kranenbachcenter“.

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner
Sitzung am 22. Februar 2011 gem. § 13 a BauGB in
Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB
beschlossen, das Verfahren der frühzeitigen
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Am/
33 „Kranenbachcenter“ gem. § 3 Abs. 1 BauGB
durchzuführen. Die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung werden in einem öffentlichen Darlegungs- und
Anhörungstermin, an dem jeder teilnehmen kann,
erläutert. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung
gegeben.

Der Darlegungs- und Anhörungstermin findet statt am

Dienstag, dem 22. März 2011 im Ganges-Zimmer
des Bürgerhauses der Gemeinde Schwalmtal,
Markt 20, 41366 Schwalmtal.

Der Darlegungs- und Anhörungstermin beginnt um
18.00 Uhr.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Am/33
„Kranenbachcenter“ kann in der Zeit vom 08. März 2011
bis einschließlich 08. April 2011 im Fachbereich
Planung, Verkehr und Umwelt der Gemeinde
Schwalmtal, Markt 20, Zimmer 209, während folgender
Dienststunden eingesehen werden:

montags bis mittwochs von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
sowie
freitags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Äußerungen zu der Planung können in der Zeit vom
08. März 2011 bis einschließlich 08. April 2011 und
während des öffentlichen Darlegungs- und
Anhörungstermines schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift vorgebracht werden.

Mit Ablauf des 08. April 2011 ist die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
abgeschlossen.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2

Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Die Abgrenzung des Bebauungsplanes Am/33
„Kranenbachcenter“ ergibt sich aus nachstehend
abgedrucktem Auszug aus der Deutschen
Grundkarte.

Schwalmtal, den 24. Februar 2011

In Vertretung:
gez.: Gather
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Abgrenzung
B-Plan Am/33
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